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Anordnung 
über die Abrechnung und Abgrenzung 

der finanziellen Fonds zum Jahresabschluß

vom 30. November 1976

Für den termingerechten und ordnungsgemäßen Abschluß 
und Ausweis der finanziellen Fonds zum Jahresabschluß wird 
im Einvernehmen mit den zuständigen Ministern und Leitern 
anderer zentraler Staatsorgane folgendes angeordnet:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Anordnung gilt für die Abrechnung und Abgren
zung finanzieller Fonds zum Jahresabschluß sowie für die 
Abführung von Mitteln, die nach den Rechtsvorschriften (An
lage) nicht auf das Folgejahr zu übertragen, sondern an den 
zentralen Haushalt bzw. die örtlichen Haushalte zu überwei- ■> 
sen sind.

(2) Diese Anordnung ist anzuwenden durch
a) volkseigene Betriebe (einschließlich der volkseigenen Be

triebe der Kombinate), Kombinate und Vereinigungen 
volkseigener Betriebe (WB) und andere nach der wirt
schaftlichen Rechnungsführung arbeitende wirtschaftslei
tende Organe im Bereich der Industrieministerien, des 
Ministeriums für Bauwesen sowie die übrigen Bereiche 
der zentral- und örtlichgeleiteten volkseigenen Wirt
schaft;

b) volkseigene Betriebe (einschließlich der volkseigenen Be
triebe der Kombinate) und Kombinate der Wirtschafts
räte der Bezirke sowie volkseigene Betriebe der ört
lichen Versorgungswirtschaft;

c) Forschungs- und Rationalisierungseinrichtungen, die nach 
der wirtschaftlichen Rechnungsführung arbeiten und wis
senschaftlich-technische Leistungen erbringen.

(3) Spezifische Festlegungen zur Abrechnung und Abgren
zung der finanziellen Fonds zum Jahresabschluß treffen der 
Minister für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft und 
der Minister für Außenhandel für ihren Bereich in Abstim
mung mit dem Minister der Finanzen.

§ 2
Allgemeine Grundsätze

(1) Für die nach dem 26. Dezember bis zum 31. Dezember für 
Rechnung des ablaufenden Planjahres durchzuführenden Zah-. 
lungen
— von den volkseigenen Betrieben und Kombinaten an die 

WB und anderen wirtschaftsleitenden Organe,
— von den WB und anderen wirtschaftsleitenden Organen 

an die volkseigenen Betriebe und Kombinate,
— an den zentralen Haushalt bzw. die örtlichen Haushalte 
sind die Zahlungsbelege mit der verkürzten Jahreszahl (3. und
4. Stelle) des ablaufehden Planjahres als letzter Begriff im 
variablen Teil des codierten Zahlungsgrundes zu versehen. In 
der Zeit ab I. Januar des Folgejahres bis zum 3. Werktag nach 
Abgabetermin für den Jahresfinanzkontrollbericht sind für 
Rechnung des abgelaufenen Planjahres durchzuführende Zah
lungen unter dem „codierten Zahlungsgrund“ der Zahlungs
belege im konstanten Teil mit dem Code 555 und im variablen 
Teil mit dem Code der Abführungs- bzw. Zuführungsart zu 
kennzeichnen. Das gilt auch für die speziellen Abführungen an 
den Staatshaushalt.

(2) Verrechnungen der Abführungen und Zuführungen für 
das abgelaufene Planjahr mit Abführungen und Zuführun
gen für das Folgejahr sind nicht zulässig.

(3) Umbuchungen von finanziellen Mitteln zweckgebunde
ner Fonds zwischen Bankkonten der volkseigenen Betriebe

und Kombinate sowie Bankkonten der WB bzw. wirtschafts
leitenden Organe auf Grund des Jahresabschlusses haben spä
testens an dem für die Abgabe des Jahresfinanzkontrollberich- 
tes festgelegten Termin zu erfolgen.

(4) Die Direktoren der volkseigenen Kombinate, die Gene
raldirektoren der WB und die Leiter anderer wirtschaftslei
tender Organe haben zu sichern, daß die Finanzbeziehungen 
zwischen den volkseigenen Betrieben und Kombinaten und 
den WB bzw. wirtschaftsleitenden Organen gleichlautend im 
Jahresfinanzkontrollbericht zum 31. Dezember ausgewiesen 
werden. Abweichungen durch bereits realisierte Kontoverfü
gungen sind gegenüber der Staatlichen Finanzrevision zu be
legen.

(5) Die Abführungen der WB bzw. wirtschaftsleitenden Or
gane sind bis zum 3. Werktag nach Abgabetermin für den 
Jahresfinanzkontrollbericht an den zentralen Haushalt auf die 
Konten „Nettogewinnabführungen“ bzw. „Spezielle Abfüh
rungen an den Staatshaushalt“ des zuständigen Ministeriums 
bei der Staatsbank der Deutschen Demokratischen Republik, 
Berlin, für das abgelaufene Planjahr vorzunehmen, soweit in 
Rechtsvorschriften keine davon abweichenden Termine und 
anderen Konten festgelegt sind. Die Termine für Abführungen 
der volkseigenen Betriebe und Kombinate an die WB werden 
vom Generaldirektor der WB, für Abführungen der volks
eigenen Betriebe des Kombinates an das volkseigene Kombi
nat vom Kombinatsdirektor in eigener Verantwortung festge
legt.

(6) Für Abführungen der volkseigenen Betriebe und Kombi
nate, die den Ministerien bzw. anderen zentralen Staatsorga
nen direkt unterstehen, gelten die gleichen Termine, die für 
die WB bzw. wirtschaftsleitenden Organe verbindlich sind.

(7) Die WB und die anderen wirtschaftsleitenden Organe 
und die den Ministerien direkt unterstellten volkseigenen Be
triebe und Kombinate haben zu sichern, daß die das abgelau
fene Planjahr betreffenden Zahlungen an den zentralen Haus
halt mit den richtigen Kontonummern vorgenommen werden. 
Das gilt auch für Abverfügungen von Haushaltskonten.

§3
Abführung von nicht durch eigene ökonomische Leistungen 

erzielten Gewinnen

(1) An den zentralen Haushalt abzuführende Gewinne, die 
nicht durch eigene ökonomische Leistungen erzielt wurden — 
mit Ausnahme der im Abs. 2 genannten Gewinne —, sind un
ter Angabe des Codes 531
— von den volkseigenen Betrieben und Kombinaten der zen

tralgeleiteten Wirtschaft einschließlich der volkseigenen 
Betriebe und Kombinate der Wirtschaftsräte der Bezirke 
über das zuständige übergeordnete Organ an das zuständige 
Ministerium
auf das Unterkonto /05 des Einzelplankontos mit der Be
zeichnung „Spezielle Abführungen an den Staatshaushalt“,

— von den den örtlichen Räten unterstehenden volkseigenen 
Betrieben und Kombinaten des Bauwesens, des Verkehrs
wesens, der Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft so
wie der örtlichen Versorgungswirtschaft
auf das für die Abführung der Lohnsteuer festgelegte 
Haushaltskonto des örtlichen Rates

zu überweisen.

(2) An den zentralen Haushalt abzuführende Gewinne aus 
Abweichungen zwischen den dem Plan zugrunde gelegten und 
den tatsächlich eingetretenen Auswirkungen aus planmäßigen 
Industriepreisänderungen (einschließlich Abweichungen ge
genüber den geplanten Mengen) sind gesondert unter Angabe 
des Codes 532 auf die im Abs. 1 genannten Konten abzufüh
ren.


